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Nach Erhebung und Nutzung von Kontaktdaten aus der LUCA-
App durch die Staatsanwaltschaft - Datenschutzbeauftragter leitet
aufsichtsrechtliche Verfahren ein
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Pressemitteilung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz vom 11.01.2022

Nachdem der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz davon
Kenntnis erlangte, dass die Staatsanwaltschaft Mainz zusammen mit der lokalen Polizeibehörde und dem
örtlichen Gesundheitsamt über die LUCA-App erfasste Kontaktdaten von Besuchern einer Mainzer
Gastwirtschaft zu Ermittlungszwecken erhoben und genutzt hat, hat er umgehend aufsichtsrechtliche
Verfahren eingeleitet. Dabei sollen insbesondere die Umstände geklärt werden, die ungeachtet der
eindeutigen Rechtslage zu der datenschutzrechtlich unzulässigen Abfrage und Nutzung der ausschließlich
zu Infektionsschutzzwecken erfassten Kontaktdaten geführt haben. Entsprechende Informationsersuchen
wurden bereits versendet.

Hintergrund ist ein Vorfall aus dem November 2021. Nachdem vor einer Mainzer Gastwirtschaft ein
39-jähriger Mann mit schwersten Kopfverletzungen aufgefunden wurde, ersuchten die zuständigen
Strafermittlungsbehörden das Gesundheitsamt um Bereitstellung der über die LUCA-App von dem
Betreiber der Gastwirtschaft zu dem vermuteten Tatzeitpunkt erfassten Kontaktdaten. Das
Gesundheitsamt kam der Aufforderung nach und übermittelte die Daten von 21 Personen, die der
Behörde auf Anfrage von dem App-Betreiber zur Verfügung gestellt wurden. Die Betroffenen wurden
dann von der Polizei kontaktiert und zu dem Vorfall befragt. Mittlerweile haben die beteiligten Behörden
die Unzulässigkeit der erfolgten Datenverarbeitung eingeräumt.

„Für mich ist es zunächst einmal besorgniserregend, dass sowohl Staatsanwaltschaft als auch
Gesundheitsamt die bereits vor einiger Zeit geänderte Rechtslage im Infektionsschutzgesetz und damit
zusammenhängende datenschutzrechtliche Bestimmungen offensichtlich nicht kannten oder sich darüber
hinweg gesetzt haben“, kommentiert der Landesbeauftragte Prof. Dr. Kugelmann den Vorfall. Aus § 28a
Abs. 4 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes geht eindeutig hervor, dass zum Zwecke des
Infektionsschutzes erfasste Kontaktdaten lediglich zur Kontaktnachverfolgung verarbeitet werden dürfen
und eine anderen Zwecken dienende Datenverwendung unzulässig ist. „Das Vorgehen erschüttert das
Vertrauen der Bürger in die Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns und ist gerade in Zeiten einer die
Gesellschaft als Ganzes herausfordernden Pandemie das völlig falsche Signal.“ Kugelmann kündigt an,
nach Aufklärung des Sachverhaltes die Ausübung sämtlicher ihm datenschutzrechtlich zur Verfügung
stehender Befugnisse zu prüfen.
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Rheinland-Pfalz können hier abgerufen werden.
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